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Sachverhalt und Antrãge 

Die europãische Patentanineldung 86.115 213.0 

(Veroffentlichungsnuinmer 0 220 748) wurde von der 

Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Die der Zurückweisung 

zugrundeliegende Patentanmeldung enthãlt acht Ansprüche, 

von denen drei, und zwar die Ansprüche 1, 6 und 7 

unabhängig waren. 

Die Prüfungsabteilung stütztsich für die Zurückweisung 

der Anmeldung im wesentlichen darauf, daB der Gegenstand 

des Anspruchs 1 die Fleischrolle und das Verfahren zu 

ihrer Herstellung gemäB den Ansprüchen 6 und 7, obwohl 

neu, die gemä8 Artikel 56 EPU erforderliche erfinderische 

Tàtigkeit nicht aufweise. Zwei Dokumente wurden erwàhnt: 

DE-A-1 960 715 und 

DE-U-8 432 235. 

Nach Auffassung der PrUfungsabteilung sei Dokuinent (1), 

das ebenfalls eine Fleischrolle betreffe, als nàchst-

kornmender Stand der Technik anzusehen. Die Fleischscheiben 

gemäB (1) sind nicht durch Zwischenklebflächen verklebt, 

sondern durch Eintauchen der ganzen Rolle behandelt. Das 

Eintauchen inüsse die Stabilitát der Rolle verbessern und 

nach Auffassung der Prufungsabteilung gehöre es zurn 

Aligemeinwissen, daB Verkiebungen irn ailgeineinen urn so 

sicherer seien, je groBer die Klebeflàche sei. D. h. es 

sei naheliegend, Kiebeinittel zwischen die Fleischscheiben 

zu verwenden, wenn man eine bessere Stabilität sucht. Die 

Abteilung war auch der Meinung, daB wenn man den Verbleib 

der Füllung wunsche, sei es ebenfalls naheliegend 

mindestens ein geschlossenes Ende, gemä8 dem Verfahren 

nach Anspruch 6 vorzusehen. 
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Soweit - 	Erfindung die Verwendung eines Stieles 

betreff. I.rarde der Fachmann die Lehre des DE-U -

8 432 23. 2) mit der von (1) koinbinieren. 

Es war 	die Auffassung der Prufungsabteilung, daB das 

Fehien c 	Merkxnals "Stiel" in den Ansprüchen 1 und 6 

einen VertoB gegen Art. 84 EPU darsteilt. Auch sei das 

Merkmnal "an ihren Enden geschlossen" nicht in soich 

ailgemneiner Form in den ursprUnglichen Unterlagen zu 

finden; darin liege ein VerstoB gegen Art. 123 (2) EPU. 

Die Beschwerdeführer legten gegen diese Entscheidung unter 

gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr 

fristgerecht Beschwerde em. Die Beschwerdebegründung 

wurde innerhaib der vorgesehenen Frist nachgereicht. 

Am 15. Januar 1990, hat ein Dritter gemaB Art. 115 EPU 

Einwendungen eingereicht und auf eine Entscheidung der 

Gebrauchsmnusterabteilung des Deutschen Patentamts vorn 

26. März 1991 hingewiesen, nach der das Gebrauchsmuster 

des Anxnelders, jetzt Dokument (2), wegen fehiender 

erfinderischer Tatigkeit im Hinblick auf 

Geschmacksmuster 66 MR 10 669 Abbildung 78 851 b (un 
folgenden als Dokumnent (3) bezeichnet), gelóscht worden 

sei. 

Eine mnündliche Verhandlung fand am 22. Mai 1991 statt. 

In der BeschwerdebegrUndung und in der mündlichen 

Verhandlung hat der Beschwerdeführer sinngemnãB folgendes 

vorgetragen: 

Dokumnent (1) könne nicht als nächstkomnmnender Stand der 

Technik angesehen werden. Die Produkte gernäB (1) seien in 

Ei getaucht lediglich als Haftmittel für Paniermnehi oder 

dergleichen geeignet. Auf jeden Fall werde die gebildete 

Fleischrolle (1) spàter in kleine Röllchen geschnitten und 
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abermals in flüssiges Ei getaucht. Auch in diesem Fall 

diene das El nicht als Haftmittel, urn die einzelnen 

Fleischschichten zu verbinden, sondern urn eine Hülle zu 

bliden, weiche die Röllchen zusammenhalte. Da die 

Fleischrolle gemã8 (1) nur als Ubergangsprodukt erzeugt 

wird, spielt der VerschluB der Enden keine Rolle. 

In den Dokumenten (2) und (3) gebe es weder einen Hinweis 

auf die Verwendung einer Zwischenschlcht elnes genieBbaren 

Haftinittels noch auf ein geschlossenes Ende der 

Fleischrolle. 

Der Beschwerdeführer halt auch die Einwände der Prüfungs-

abteilung hinsichtlich der Artikel 84 und 123 nicht für 

berechtigt. 

VII. Mit der Beschwerdebegründung wurden am 21. April 1991 neue 

Ansprüche 1 bis 7 eingereicht. 

Der Anspruch 1 und das Verfahren zur Herstellung gemäB 

Anspruch 5 lauten wie folgt: 

F].eischrolle, die auf einein Ofen, einein Grill oder 

dergleichen zu braten ist, umfassend eine gegebenen-

falls eine Füllung einschlieBende dünne geroilte 

Fleischscheibe, dadurch gekennzeichnet, daB 

wenigstens der Rand der Fleischscheiben auf deren im 

geroliten Zustand innen liegenden Seite mit einexn 

genieBbaren Haftmittel versehen ist und daB die 

Fleischrolle am mindestens einem ihrer Enden durch 

eingeschlagene Lappen der Fleischscheibe geschlossen 

1st. 

Verfahren zur Herstellung einer Fleischrolle nach 

einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei eine dünne 

Fleischscheibe, gegebenenfalls nach dem Aufbringen 

S 
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einer Füllung geroilt wird, dadurch gekennzeichnet, 

daB die etwa rechteckige Fleischscheibe in gefrorenem 

Zustand geschnitten wird, daB wenigstens der Rand der 

Fleischscheiben auf deren ml geroilten Zustand 
innenhiegenden Seite mit einem genieBbaren Haftrnittel 

versehen wird, daB die Fleischscheibe, beginnend mit 

einem Eckbereich, umihre Lãngsachse aufgewickeit 

wird und daB bei jeder Wickei-Umdrehung der Fleisch-

rohle (2) urn ihre Langsachse der über die Masse der 

Fleischrohle (2) hinausragende Fieisch].appen zur 

Symrnetrieachse hin eingeschlagen wird. 

VIII. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents 

auf der Grundiage der gültigen Ansprüche 1 bis 7. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Es bestehen keine formalen Bedenken gegen die Fassung der 

Ansprüche in der vorliegenden Form (Art. 123 (2) EPU). 

2.1 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist auf den usprünglichen 

Anspruch 1 in Verbindung mit der Beschreibung S. 6, Z. 20 

gestützt. Auch aus der Zeichnung 1st entnehmbar, daB 

mindestens ein Ende geschlossen sein soil, so daB der 

entsprechende Einwand der Prüfungsabteilung nicht uiehr 

aufrechterhalten wird. 

2.2 	Der Gegenstand des Anspruchs 5 iäBt sich aus einer 

Kombination der ursprUngiichen Ansprüchen 6, 8 und 9 in 

Verbindung mit S. 6, Z. 20 der Beschreibung herleiten. 

Es 1st aus der Beschreibung, z. B. S. 7, Z. 7 und 24 auch 

kiar, daB die Verwendung elnes Stieis im voriiegenden 
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Falle nicht wesentlich ist, so daB ein VerstoB gegen 

Artikel 84 EPU jedenfails nicht voriiegt. 

Der Gegenstand der geltenden Ansprüche 1st neu, da er in 

keiner EntgegenhaltUflg, wenn man sie einzein mit dem 

Gegenstand der Anmeldung vergieicht, vorbeschrieben 1st. 

Ais nachstliegender Stand der Technik wurde von der 

Vorinstanz (1) angesehen. Dem inöchte die Kammer nicht 

folgen, well, wie vom Beschwerdeführer zu Recht betont, 

(1) eine andere Art von Fleischrolie betrifft, die nun als 

Ubergangsprodukt erzeugt wird, das später in kleine 

Röllchen zerschnitten wird. 

5.1 	Nach Auffassung der Kainmer 1st zweifeilos Dokument (2), 

d. h. das vorveröffentlichte Gebrauchsinuster des 

Aninelders, ais nächstkommender Stand der Technik 

anzusehen. Die Fleischrolie gemäB (2) 1st mit einem als 

Handgriff ausgebildeten Stiel versehen. Das entspricht der 

bevorzugten Form der vorliegenden Anineldung. Es 1st 

ebenfalls offensichtlich, daB ein Ende der gemàB (2) 

beschriebenen Fleischrolle geschlossen sein soil. Die 

Abbildungen der Anmeldung und von (2) sind identisch. In 

der Tat 1st auch die Beschreibung von (2) mit Seite 1 bis 

Seite 5, Zeile 20 der Anmeldung identisch. 

5.2 	Demgegenüber kann die der Anmeldung zugrundeliegende 

Aufgabe darin gesehen werden, die Stabilität des Produkts 

von (2) zu verbessern, um ein Auseinanderbrechen der 

Fleischrolle wãhrend des Kochens und des Verzehrs zu 

vermeiden. 

5.3 	Diese Aufgabe wird durch die Verwendung eines genieBbaren 

Haftmittels gelöst. 

a 
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6. 	Es bleibt zu prüfen, Ob diese Losung erfinderisch im Sinne 

von Art. 56 EPU 1st, d. h. ob sie sich für den Fachmann 

nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik 

ergibt. Nach Art. 54 (2) EPU bildet alles den Stand der 

Technik, was vor dem Aruiieldetag der europäischen Anmeldung 

der Offentlichkeit durch schriftliche oder mündliche 

Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise 

zugänglich gemacht worden ist. Wenn ein Fachmann eine 

Losung für die oben genannte Aufgabe sieht, wird er, da es 

sich urn die Herstellung von Lebensmitteln (hier Fleisch- 

rouladen) handelt nicht nur in der Patentliteratur, 

sondern vielmehr in den einschlägigen Kochbüchern und 

kul inarischen Enzyklopädien nachschauen. 

	

6.1 	Aus "Culinaire Encyclopedie", Elsevier/Axnsterdarn-Brussel, 

1972, S. 269, "Blinde Vink" (4) ist ein Rezept für die 

Grundzubereitung von Kalbsrouladen, d. h. eine Fleisch-

rolle im Sinne der Anmeldung, bekannt. Dieses Dokument (4) 

wird irn europàischen Recherchenbericht zitiert und ist 

ebenfalls im Prüfungsverfahren (Bescheid vom 9. März 1988) 

erwähnt worden. Gemäl3 (4) dient eine dünne Scheibe Speck 

oder Schinken als Fullung. Es wird dort empfohlen, falls 

man eine bessere Haftung zwischen Speck und Kalbsfleisch 

wünscht, das Kalbfleisch mit EiweiB zu bestreichen. Mit 

anderen Worten, das aligemeine Prinzip der Verwendung 

eines genieBbaren Haftmittels, urn Fleisch mit Fleisch zu 

verkleben war schon mindestens dreizehn Jahre vor dem 

Prioritatstag der Anmeldung bekannt. Wenn der zustàndige 

Fachmann, in diesem Falle der Koch, daher eine bessere 

Haftung für die Fleischrolle geniäB (2) sucht, so würde er 

von der Lehre des Dokuments (4) geleitet, die innere Seite 

der Fleischschicht mit einem genieBbaren Haftmittel, z. B. 

Ei, zu bestreichen. Jeder Fachniann würde bei Verwendung 

von El eine verbesserte Stabilltät der Fleischrolle 

erwarten. Daher kann der angemneldeten Erfindung die 

notwendige erfinderische Tätigkeit gemäB Artikel 56 EPU 

nicht zuerkannt werden. 

02666 	 .../... 



TI3/f 
7 

	

6.2 	Es sei auch erwãhnt, daB eine Kombination der Lehren von 

(2) und (1) zu einem analoqen Resultat führt. Obwohl gemäB 

(1) das erste Eintauchen in flüssigem Ei als Kiebung für 

das Panierinittel dient, erkennt ein Fachmann, daB etwas 

Ei auch in die Fleischschichtefl durchsickern und damit die 

Stabilität der Fleischrolle verbessern wird. Insbesondere 

beim zweiten Eintauchen des kleinen Röllchens das dabei 

mit geschlagenem Ei umhüllt wird, dient das El auch als 

Kiebemittel für das Fleisch. 

	

6.3 	Die Kammer kann auch im Verfahren gemà8 Anspruch 5 kein 

erfinderisches Merkmal erkennen, insbesondere well die 

aligemeine Struktur der anmeldungsgemàBen Fleischrolle 

schon im vorverôffentlichten Gebrauchsmuster (2) enthalten 

1st. 

	

6.4 	Analoges gilt für die Unteransprüche 2 bis 4, 6 und 7. 

	

7. 	Für den Beschwerdeführer konnte keine andere Entscheidung 

gefállt werden, da die Kanuner sich an die gesetzlichen 

Bestinunungen des Europäischen Patentübereinkoinmens zu 

halten hat. Danach darf ein Patent nicht schon für etwas 

erteilt werden, was neu ist. Vielinehr inuB die angemeldete 

Lehre auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. 

Daran aber fehit es - wie oben ausgeführt - un vor-

liegenden Fall, so daB die Kanuner gezwungen war, die 

Beschwerde zurückzuweisen. 

a 
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Entscheidungsfonnel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Geschäftsstelleribeamtin: 	 Der. Vorsitzende: 

P. Martorana 
	

P. Lançon 
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